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Mitarbeitergeschenke

Glückliche Kunden, zufrie-
dene Mitarbeiter - dafür 
gewährt der Fiskus Unter-

nehmern Steuervorteile. Denn 
Geschenke und Incentives für 
Arbeitnehmer, Geschäftspartner 
und Kunden können beim Finanz-
amt pauschal mit einem Steuersatz 
von 30 Prozent geltend gemacht wer-
den. Das Bundesfinanzministerium 
hat kürzlich einen Anwendungser-
lass zu § 37b Einkommensteuerge-
setz (EStG) veröffentlicht, der die 
Voraussetzungen für die Pauschal-
besteuerung von Sachzuwendungen 
weiter konkretisiert.

Sachzuwendungen

§ 37b EStG gilt für Sachzuwendungen. 
Hierunter fallen alle Zuwendungen, 
die nicht zur vereinbarten Leistung 
oder zum geschuldeten Arbeitslohn 
gehören. Darüber hinaus kommt die 
Pauschalierung nur in Frage, wenn es 
sich um eine Sachzuwendung handelt. 
Die Zuwendung darf also nicht in Geld 
bestehen und außerdem nicht gesell-
schaftsrechtlich veranlasst sein.

Besteuerungsgegenstand der Pau-
schalbesteuerung können sowohl 
Zuwendungen an Mitarbeiter als auch 
an Dritte sein. 
Hierunter fallen Geschenke (z.B. auch 
Nutzungsüberlassungen) und Incen-
tives, also Reisen und Sachpreise auf-
grund eines ausgeschriebenen Ver-
kaufswettbewerbs.

Geschenke unter 35 Euro?
Zuvor war unklar, wie steuerrechtlich 
mit Sachzuwendungen zu verfahren ist, 
die unter der Betriebsausgabengrenze 
von 35 Euro liegen oder die außerhalb 
eines Einkunfterzielungsbereichs 
liegen. Nach dem Verwaltungser-
lass des Bundesfinanzministeriums 
sind Streuwerbeartikel, also Sach-
zuwendungen mit Herstellungs- und 
Anschaffungskosten bis zu maximal 
10 Euro, vom Anwendungsbereich des 
§ 37b ausgeschlossen. Alle anderen 
Sachzuwendungen sind zu besteuern. 
Für die Anwendung des pauschalen 
Steuersatzes von 30 Prozent ist uner-
heblich, ob sie dem Empfänger als Ein-
kunftsart zufließen oder nicht. 

Für Sachzuwendungen an Arbeitneh-
mer kann die Pauschale gewählt wer-
den, wenn die Anschaffungskosten 
und Herstellungskosten 40 Euro über-
schreiten. Hinweis: Sachzuwendun-
gen unter 40 Euro können grundsätz-
lich steuerfrei gewährt werden. 

Höchstbetrag: 10.000 Euro 

Insgesamt können Zuwendungen bis zu 
einem Gesamtbetrag von 10.000 Euro 
pro Wirtschaftsjahr pauschal geltend 
gemacht werden, also pro Empfänger 
oder wenn die Aufwendungen für die 
Zuwendungen den Höchstbetrag nicht 
übersteigen. 

Beispiele: Erhält der Empfänger im 
Laufe eines Wirtschaftsjahres drei 
Zuwendungen, einmal in Höhe von 

3.000 Euro, einmal in Höhe von 5.000 
Euro und eine in Höhe von 12.000 
Euro, so kann Letztere nicht gemäß 
§ 37b EStG geltend gemacht werden. 
Für die beiden übrigen Zuwendungen 
von insgesamt 8.000 Euro kommt eine 
Pauschalierung gemäß § 37b EStG in 
Betracht. Handelt es sich um insgesamt 
drei Sachzuwendungen im Wert von 
jeweils 4.000 Euro, so kann die Pau-
schalbesteuerung insgesamt bis zu der 
10.000-Euro-Grenze geltend gemacht 
werden - unberücksichtigt bleibt der 
überschüssige Betrag in Höhe von 
2.000 Euro. 

Bei der Besteuerung von Zuwendungen 
ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen 
Verfügungsmacht ausschlaggebend, 
also beispielsweise bei Veranstaltung 
die Teilnahme oder bei Geschenken 
der Zeitpunkt der Übergabe. Unabhän-
gig davon kann die Pauschale auch für 
das Wirtschaftsjahr gewählt werden, 
in dem die Aufwendung zu berück-
sichtigen ist. 

Wahl der Pauschalbesteuerung

Steuerpflichtige können die Pauschal-
besteuerung nach § 37b Absatz 1 EStG 
einheitlich für alle innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres gewährten Sachzu-
wendungen geltend machen. Weiter-
hin ist es möglich, die Pauschalbesteu-
erung jeweils nur für Zuwendungen an 
Arbeitnehmer oder für Zuwendungen 
an Dritte (z.B. Kunden) zu wählen. 
Ist die Pauschalbesteuerung einmal 
gewählt, so bleibt sie bindend und kann 
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Meldungen

nicht zurückgenommen werden. 
Spätestens bei der letzten Lohnsteu-
eranmeldung des Wirtschaftsjah-
res muss die Pauschalbesteuerung 
gewählt werden. Bei Zuwendungen an 
Arbeitnehmer läuft die Frist bis zum 
28. Februar des Folgejahres, also wenn 
die elektronische Lohnsteuerbeschei-
nigung übermittelt wird. Der Zuwen-
dende muss den Empfänger über die 
Steuerübernahme unterrichten, eine 

besondere Form für die Mitteilung ist 
nicht vorgeschrieben. 
Wegen der Verzögerung des Verwal-
tungserlasses können Zuwendungen 
aus Wirtschaftsjahren, die vor dem 1. 
Juli 2008 enden, noch als Pauschalbe-
steuerung geltend gemacht werden. 

Achtung: 
Eine Änderung des Lohnsteuerab-
zugs 2007 ist nicht mehr möglich. Der 

Arbeitgeber kann jedoch für seine 
Arbeitnehmer eine formlose Beschei-
nigung über die Pauschalbesteuerung 
gemäß § 37b EStG ausstellen. Bei sei-
ner Einkommensteuererklärung kann 
der Arbeitnehmer dann die Korrektur 
des bereits individuell versteuerten 
Lohns verlangen. 

Quelle: anwalt.de services AG

Schlupflöcher machen sich rar 

Wer seine Ersparnisse ins 
Ausland geschafft hat und 
hierzulande vor dem Fis-

kus geheim hält, zahlt vom 1.Juli an 
höhere Abgaben.

Denn die anonyme EU-Zinssteuer - die 
neben den Mitgliedstaaten Österreich, 
Belgien und Luxemburg auch etli-
che Steuerparadiese wie die Schweiz, 

Lichtenstein und Monaco erheben 
- steigt von 15 auf 20 Prozent. Die 
Abgabe trifft Anleger, die dort Zinsen 
kassieren und ihrer Bank keine Erlaub-
nis zu einer automatischen Kontroll-
mitteilung an den deutschen Fiskus 
erteilt haben. Am 1. Juli 2011 steigt der 
Steuersatz sogar auf 35 Prozent. Viele 
Anleger umgehen die Abgabe, indem 
sie ihr Vermögen in Aktien umschich-
ten oder in nicht steuerpflichtige Stif-

Steuerflucht: Kann man noch Geld woanders parken 

tungen packen. Ebenfalls beliebt ist 
die Verlagerung von Konten auf eine 
Bankfiliale in Singapur oder Dubai

Diese Schlupflöcher will die EU aber 
schleunigst schließen, im September  
wird EU-Steuerkommissar Laszlo 
Kovacs detaillierte Vorschläge prä-
sentieren. Zudem laufen hinter den 
Kulissen Verhandlungen mit asiati-
schem Steuerparadies.

Rechtsfragen? Die Experten von anwalt.de stehen im Vertragsrecht & Kaufrecht 
und vielen weiteren Rechtsgebieten für unkomplizierten und schnellen Rechtsrat 
zur Verfügung - via E-Mail, direkt telefonisch oder vor Ort.

Unter 0800 anwaltde (=0800 26925833) helfen wir weiter - gebührenfrei! Mo-Fr 8-18 h


